
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 9 VbVG Widerruf der bedingten
Nachsicht der Verbandsgeldbuße

 VbVG - Verbandsverantwortlichkeitsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Wird der Verband wegen der Verantwortlichkeit für eine während der Probezeit begangene Tat verurteilt, so

hat das Gericht die bedingte Nachsicht der Buße zu widerrufen und die Buße oder den Teil der Buße vollziehen

zu lassen, wenn dies in Anbetracht der neuerlichen Verurteilung zusätzlich zu dieser geboten erscheint, um die

Begehung weiterer Taten, für die der Verband verantwortlich ist (§ 3), zu verhindern. Eine Tat, die in der Zeit

zwischen der Entscheidung erster Instanz und der Rechtskraft der Entscheidung über die Gewährung der

bedingten Nachsicht begangen worden ist, steht einer in der Probezeit begangenen Tat gleich.

2. (2)Befolgt der Verband eine Weisung trotz förmlicher Mahnung nicht, so hat das Gericht die bedingte Nachsicht

zu widerrufen und die Buße oder den Teil der Buße vollziehen zu lassen, wenn dies nach den Umständen

geboten erscheint, um die Begehung weiterer Taten, für die der Verband verantwortlich ist (§ 3), zu verhindern.

3. (3)Wird in den Fällen der Abs. 1 und 2 die bedingte Nachsicht nicht widerrufen, so kann das Gericht die Probezeit

bis auf höchstens fünf Jahre verlängern und neue Weisungen erteilen.

4. (4)Wird der Verband in Anwendung von § 31 StGB nachträglich zu einer Zusatzgeldbuße verurteilt, so kann das

Gericht die bedingte Nachsicht der Buße zur Gänze oder zum Teil widerrufen und die Buße oder den Teil der

Buße vollziehen lassen, soweit die Geldbußen bei gemeinsamer Aburteilung nicht bedingt nachgesehen worden

wären. Wird die bedingte Nachsicht nicht widerrufen, so dauert jede der zusammentreffenden Probezeiten bis

zum Ablauf der Probezeit, die zuletzt endet, jedoch nicht länger als fünf Jahre.

In Kraft seit 01.01.2006 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vbvg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/vbvg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/31
file:///

	§ 9 VbVG Widerruf der bedingten Nachsicht der Verbandsgeldbuße
	VbVG - Verbandsverantwortlichkeitsgesetz


